
Mittwoch, 25. September 2019 ZUSCHRIFTEN 9

Moral
und Moralisieren

DerArtikel von Susanne Gaschke «Die
unendlichen Dramatisierungs-Reser-
ven» (NZZ 12. 9. 19) liest sich wie eine
erfrischende, willkommene Abwechs-
lung zu allen anderen Berichten, Kom-
mentaren undTalkrunden, die im Nach-
gang zu den Wahlen in zwei ostdeut-
schen Ländern verbreitet wurden. Er
ist eine echteAbwechslung von der bei-
nahe ständigen moralischen Aufrüs-
tung, der sich die Leser, Zuhörer und
Zuschauer aussetzen müssen, wenn sie
erfahren wollen, wer und was in diesen
beiden Ländern gewählt wurde. Viele,
die über diese Wahlen berichteten, be-
trachteten es als Mission, diejenigen zu
belehren und zu bekehren, die von der
Haltung und Meinung von Mitte-links
abweichen. Dabei übersehen sie, dass
genau diese Belehrung und diese Art
von moralischer Entrüstung dazu füh-
ren, dass die Rechten noch mehr Zulauf
erhalten. Aus einer Trotzreaktion, jetzt
erst recht, und aus der Haltung, sich von
«Besserwissern» nichts vorschreiben zu
lassen.

Gerade aus diesen Gründen ist sach-
liche, neutrale Berichterstattung obers-
tes Gebot.Ohne dabei seine eigene Hal-
tung, Meinung, Einstellung und Moral
voranzustellen.

Ernst Seiler, Muri b. Bern

In ihren Gedanken zum Verhalten des
«linksliberalen Zeitgeists» im Journa-
lismus bezeichnet die Autorin Susanne
Gaschke diesen als «moralischen Jour-
nalismus». Ich stelle in letzter Zeit ver-
mehrt fest, dass der Unterschied zwi-
schen «moralisch» und «moralisie-
rend» schleichend verwischt wird. Die
Entwicklung läuft in die Richtung,
dass man von «moralischem Journalis-
mus» spricht, im Grunde aber «mora-
lisierenden Journalismus» meint. Wäh-
rend «Moral» ein Gesamt von Regeln,
Normen und Werten meint, ist «Mora-
lisieren» ein negativ wertender Begriff.
Moralisieren heisst, etwas als böse oder
schlecht zu beurteilen, ohne wirkliche
Gründe dafür zu liefern.Wenn nun das
«Moralisieren» als Begriff immer mehr
mit demjenigen der «Moral» oder des
«Moralischen» vermischt oder gar
gleichgesetzt wird, leidet darunter in
erster Linie eine an Sachlichkeit und

vernünftiger Argumentation orientierte
Kommunikation. Dass ein Journalismus
moralisch ist, ist also eine Binsenwahr-
heit, ob er aber moralisierend ist, muss
mit vernünftigen Gründen undWertbe-
zügen erst einmal gezeigt werden.

ThomasWallimann, Zürich

Bauzonen hat es
mehr als genug

Der Titel «Verdichtung: Es brauchtAuf-
zonungen im grossen Stil» (NZZ 7. 9. 19)
hat meine fachliche Neugierde geweckt.
Der Inhalt hat mich aber auch stutzig
gemacht. So schreibt der Autor, dass
«mit den inneren Reserven und den un-
überbauten eingezonten Grundstücken
nicht genügend Bauzonenflächen vor-
handen sein werden» für die erwartete
Nachfrage. Genau das Gegenteil ist der
Fall: Gesamtschweizerisch sind heute
immer noch zu viele Gebiete als Bau-
zonen ausgeschieden. Um der weite-
ren Zersiedlung in der Schweiz Einhalt
zu gebieten, ist eher eine Redimensio-
nierung der Siedlungsflächen anzustre-
ben. Zudem frage ich mich, wohin der
Trend zu immer mehr, immer grösser
usw. führt. Ist unsere Infrastruktur nicht
schon heute am Anschlag, der öffent-
liche Verkehr am Limit, die Strassen
und die Umwelt überbelastet? Und am
Rande bemerkt:Gemäss der NZZweist
die Schweiz mit 75 000 leerenWohnun-
gen einen Leerwohnungsbestand auf
wie seit 20 Jahren nicht mehr.Vielleicht
kommen wir zu der Einsicht, dass wir,
anstatt mit Bedarfsplanung die Zukunft
steuern zu wollen, doch besser eine
Angebotsplanung anstreben sollten.
Die Natur macht es uns vor: Das vor-
handene Nahrungsangebot steuert die
Population! Zwar unpopulär, aber am
Beispiel Zürich kann man es auch eins
zu eins nachvollziehen: Zürich versucht
mit dem vorhandenen Parkplatzangebot
das Aufkommen des privaten Verkehrs
zu steuern.

Michel Gatti, Meilen

Herkulesaufgabe
für uns alle

Zu dem ausgewogenen Artikel von
Samuel Misteli (NZZ 11. 9. 19) möchte
ich noch dies ergänzen: Es war erst der
rücksichtslose Umgang mit Wildtieren
und Pflanzen durchVertreter der techni-
schen Zivilisation, der die Gründung der
Naturschutzorganisationen und Natio-
nalparks überhaupt nötig machte. Die
von Europäern gewaltsam entvölkerte
Serengeti im heutigen Tansania war ur-
sprünglich von Jägern und Sammlern
wie jenen der Hadzabe durchstreift wor-
den. Da herrschte noch ein natürliches,
sich selbst regulierendes Gleichgewicht,
das wohl so nie mehr hergestellt wer-
den kann.

Der deutsche Umweltschützer Bern-
hard Grzimek setzte klare Prioritäten –
für die bedrohten Wildtiere. Die Leute
in den angeblich menschenleeren Ge-
bieten hatten zu weichen. Seither hat
der Druck auf die Serengeti und alle
Schutzgebiete dieser Welt enorm zu-
genommen. Wilderer, Siedler, Rinder-

nomaden, Rohstoffkonzerne, Milizen,
Holzfirmen oder der Massentourismus
setzen den Nationalparks und denWan-
derrouten der Tiere zu.

Anders gesagt: Die Konfrontationen
zwischen der wachsenden Menschheit
und der Tier- oder Pflanzenwelt auch in
den letzten Wildnissen sind eine gewal-
tige Herausforderung. Ihr umfassend,
wirksam und gerecht zu begegnen, ohne
Menschenrechtsverletzung, Landver-
lust und Ausrottung weiterer Tier- und
Pflanzenarten, das ist zur Herkulesauf-
gabe von uns allen geworden.

Adrian Schläpfer, Grosshöchstetten

Ausbeutung
bei der Organspende?

Der Gastkommentar der Professoren
Christoph A. Zenger und Franziska
Sprecher (NZZ 17. 9. 19) darf nicht un-
kommentiert bleiben. Wer ist diese
Medizinindustrie, die die Schwächsten
ausbeuten soll? In der Schweiz wird die
Transplantationsmedizin in Spitälern
der öffentlichen Hand betrieben, in vom
Steuerzahler subventionierten, defizitä-
ren Betrieben, nicht einer nach Gewinn
strebenden Industrie. Organspende
ist immer und für alle Spender in der
Schweiz ein Geschenk an den Empfän-
ger, also gratis. Die von der Nationalen
Ethikkommission (NEK) vorgeschla-
gene Lösung, dass jede mündige Person
sich zum Thema der Organspende äus-
sern soll, wird als Zwang, sich mit dem
eigenen Tod auseinanderzusetzen, ab-
getan. Diese Kritik übersieht die Art
und Weise, wie gefragt wird: Die Frage
hat nicht zwei, sondern drei Antwort-
möglichkeiten:

1. Ich würde spenden; 2. Ich würde
nicht spenden; und wesentlich: 3. Ich
kann oder will mich nicht äussern.
Diese Form der Befragung wird in der
überwältigenden Mehrheit der US-
Gliedstaaten seit Jahrzehnten erfolg-
reich praktiziert. Die Befragung muss
auch nicht zwingend dauernd wieder-
holt werden, die Rate der Meinungs-
änderungen ist gering, und eine solche
kann durch einfache technische Mass-
nahmen zu Geltung gelangen. Die un-
belegte Behauptung, eine solche Befra-
gung sei nutzlos, ist falsch. ImGliedstaat
Illinois ist die Zahl erklärt Spendewilli-
ger mit der Befragung seit 2008 von 38
Prozent auf 60 Prozent angestiegen. In
Grossbritannien sind durch die Fahr-
ausweisbehörden von 1994 bis 2011 8,5
Millionen Spendewillige registriert wor-
den. Der Gastkommentar lässt zudem
einen wichtigen Aspekt unberührt: Der
Tod, der zu einer Organspendesituation
führt, ist meist ein traumatisches Ereig-
nis für dieAngehörigen und eine Belas-
tung für das Medizinalpersonal. Je kla-
rer der Wille der verstorbenen Person
feststeht, desto leichter fällt allen Betei-
ligten eine Kommunikation ohne zusätz-
liche Seelennot und Emotionen über
weitere Schritte.Die vorgeschlagene Er-
klärungslösung der NEK stellt eine im
Ausland erprobte Verbesserung unse-
res Transplantationsgesetzes dar. Trans-
plantationen sind nicht Business einer
Industrie, sondern eine Verbesserung
der Lebensqualität und der Lebens-
dauer vieler Patienten. Von dieser pro-
fitieren auch die Schwächsten unserer
Gesellschaft.

Andreas Schaffner, Küssnacht am Rigi

An unsere Leserinnen
und Leser

Wir danken allen Einsenderinnen
und Einsendern von Leserbriefen
und bitten umVerständnis dafür,
dass wir über nicht veröffentlichte
Beiträge keine Korrespondenz
führen können. Kurz gefasste Zu-
schriften werden bei derAuswahl
bevorzugt; die Redaktion behält
sich vor,Manuskripte zu kürzen.
Jede Zuschrift an die Redaktion
Leserbriefe muss mit der vollstän-
digen Postadresse desAbsenders
versehen sein.
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TRIBÜNE

Eine Firma
gehört nicht nur
den Aktionären
Gastkommentar
von MARGIT OSTERLOH

Der Primat des Shareholder-Value wurde kürzlich von 180 CEO
der grössten amerikanischen Unternehmen infrage gestellt. Sie er-
klären, dass Unternehmen in Zukunft die Interessen der Stakehol-
der – also z. B. Mitarbeitende, Lieferanten, Kunden sowie die ört-
lichen Gemeinden – ebenso beachten sollten wie die der Aktio-
näre. Es ist dies eine grundlegende Wendung in der Corporate
Governance. Joel Fischer und RolfWalter argumentieren in ihrem
Gastkommentar (NZZ 10. 9. 19) im Gegensatz dazu, dass der Pri-
mat derAktionäre beibehalten werden müsse. Sie begründen dies
damit, dass es sonst keinen Kompass gäbe, um die Leistungen des
Verwaltungsrats zu beurteilen, wenn dieser «grundlos» andere
Interessen bevorzuge.

Warum aber sollten nur Aktionäre berechtigt sein, über die
Leistungen des VR zu urteilen und ihn gegebenenfalls abzuwäh-
len? Schliesslich sind Unternehmen kollektive Organisationen, in
denen neben den Aktionären auch zahlreiche andere Beteiligte
mit ihren komplementären Leistungen zusammenwirken.Die tra-
ditionelle Rechtfertigung für die Shareholder-Value-Maximierung
besteht darin, dass nur die Aktionäre das residuale Risiko tragen,
d. h. das Risiko des Vermögensverlustes.Alle anderen Beteiligten
können ex ante vertraglich ihreAnsprüche absichern. Sie tragen –
von Extremsituationen abgesehen – kein Risiko. So gesehen,wäre
die Berücksichtigung aller Stakeholder, die nicht demAktionariat
angehören, «grundlos».

Ist das wirklich so? Die traditionelle Rechtfertigung ist insWan-
ken geraten.Unternehmen können heute einen nachhaltigenWett-
bewerbsvorteil nicht mehr ausschliesslich durch den Einsatz von
Kapital erzielen. Finanz-, Sach- und Humankapital sowie Spezia-
listenwissen sind im Zeitalter der Globalisierung und des Internets
mobil und imitierbar. Sie wandern ab und werden imitiert, wie der
Aufstieg der ostasiatischen Tigerstaaten zeigt.

Welche Ressourcen sind im Gegensatz dazu schwer imitierbar
und «sticky»? Es ist dies erstens Sozialkapital, d. h. wechselseiti-
ges Vertrauen zwischen den am Produktionsprozess Beteiligten.
Zweitens sind dies firmenspezifische Fähigkeiten und Kenntnisse,
insbesondere solche, die auf der Verknüpfung von Qualitätspro-
duktionsprozessen mit implizitem Erfahrungswissen («tacit know-
ledge») beruhen. Diese Ressourcen können nicht ex ante vertrag-
lich abgesichert werden, wie dies die traditionelle Sichtweise be-
hauptet. Sie sind schwer beobacht- und zurechenbar und deshalb
ex ante schwer kontrahierbar.

Sollen sie dennoch erbracht werden, muss man erstens dafür
sorgen, dass ihre Erzeuger nicht ausgebeutet werden, etwa in-
dem langjährigen Mitarbeitenden mit ihrem ungeheuren Schatz
an implizitem Erfahrungswissen aus kurzfristigem Gewinninter-
esse der Shareholder gekündigt wird. Zweitens müssen die Er-
bringer solcher Leistungen vom VR in ihren Interessen genauso
geschützt werden wie die Aktionäre. Sie tragen nämlich genauso
wie die Shareholder ein residuales Risiko, etwa jenes des Verlusts
ihres firmenspezifischen Wissens, das in anderen Unternehmen
weniger wert ist. Wird es nicht geschützt, bringen sie es nicht in
das Unternehmen ein bzw. erwerben es erst gar nicht, sondern
konzentrieren sich auf firmenübergreifendes Wissen – zum Scha-
den auch der Aktionäre.

Aus dieser neuen Sicht der Corporate Governance ergeben sich
zwei Folgerungen: Erstens ist nicht jeder Unbeteiligte oder «die
Gesellschaft» ein Stakeholder mit berechtigten Ansprüchen, son-
dern nur diejenigen, die firmenspezifisch investiert haben, ohne
dass sie diese Investition ex ante vertraglich absichern konnten.
Zweitens müssen die Interessen dieser Stakeholder imVR ebenso
berücksichtigt werden wie die der Aktionäre. Sie sollten keines-
wegs nur vom Wohlwollen der CEO abhängig sein. Das hat zur
Folge, dass im VR nicht nur Aktionärsvertreter sitzen, sondern
auch Vertreter der berechtigten Stakeholder – beispielsweise der
Mitarbeitenden. Das könnte zu einer fruchtbaren Reform des
Kapitalismus führen und seiner sinkenden Akzeptanz in der jün-
geren Generation entgegenwirken.

Margit Osterloh ist emeritierte Professorin der Universität Zürich, ständige
Gastprofessorin an der Universität Basel und Forschungsdirektorin von
Crema, Zürich.


